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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für Schule und Sport 03.12.2008

 
 
Wahrung der finanziellen Ansprüche der Stadt Norderstedt gegenüber dem Land 
Schleswig-Holstein bzgl. der Baumaßnahmen aufgrund des neuen Schulgesetzes 
 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, die anfallenden Kosten bezüglich der Schulen dezidiert zu 
erfassen. Dabei soll ein Erfassungsmodell zugrunde gelegt werden, welches insbesondere 
folgende anteilsmäßige Zurechnung ermöglicht: 
 
1. die durch die Umsetzung des vom Land erlassenen Schulgesetzes verursachten Kosten, 
2. die durch erforderliche Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen verursachten Kosten, 
3. die durch politische Beschlüsse verursachten Kosten, die nicht unter 1. oder 2. fallen. 
 
Die Aufstellung soll so gestaltet sein, dass es möglich ist, gegenüber dem Land die durch die 
Umsetzung des erlassenen Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes 2007 angefallenen 
Kosten exakt zu benennen. 
 
Begründung: 
 
Eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion an den wissenschaftlichen Dienst des Landtages hat 
ergeben, dass dort die Ansicht vertreten wird, dass hinsichtlich der Baumaßnahmen zur 
Umsetzung des erlassenen Schulgesetzes das Konnexitätsprinzip gemäß der 
Landesverfassung ausgelöst wird. (Siehe hierzu die Anlage zu diesem Antrag (Umdruck 16-
3415)). 
 
Von wesentlicher Bedeutung ist folgende Feststellung des wissenschaftlichen Dienstes: „Die 
Schulreform löst grundsätzlich Konnexität aus. Die Erstattungsverpflichtung entsteht jedoch 
nur, wenn eine tatsächliche Mehrbelastung vorliegt.“ (siehe Seite 7, Zusammenfassung). 
 
Zur Geltendmachung sind die Mehrbelastungen konkret zu erfassen. Sie sind daher von den 
anderen Kosten abzugrenzen, um Erstattungsansprüche der Stadt Norderstedt auch 
einfordern zu können. Die laufend erfassten Kosten sind dem Ausschuss regelmäßig 
vorzulegen. 
 
 
 
 
 


